
Anhang 10 (zu § 11 Abs. 1)
 
Grundwasser: Einstufung des chemischen Zustands 
  
1  
Einstufungskriterien 
  
Kriterien für die Einstufung sind die Leitfähigkeit und die Konzentrationen von Schadstoffen. 
  
  
2  
Guter chemischer Zustand 
  
Ein Grundwasserkörper ist als gut einzustufen, wenn die im Grundwasser festgestellten 
Schadstoffkonzentrationen 
  
2.1  
keine Anzeichen für anthropogen bedingte Intrusionen von Salzen oder anderen Schadstoffen 
erkennen lassen, wobei Änderungen der Leitfähigkeit keinen ausreichenden Hinweis auf derartige 
Intrusionen geben, 
  
2.2  
die Werte von 50 mg/l für Nitrat und von 0,1 µg/l für Pflanzenschutzmittel und Biozide nicht 
überschreiten, 
  
2.3  
das Erreichen der Bewirtschaftungsziele in mit dem Grundwasser in hydraulischer Verbindung 
stehenden Oberflächengewässern nicht ausschließen, 
  
2.4  
keine signifikante Verschlechterung des ökologischen oder chemischen Zustands der 
Oberflächengewässer nach Nummer 2.3 zur Folge haben und 
  
2.5  
unmittelbar von dem Grundwasserkörper abhängende Landökosysteme nicht signifikant schädigen. 
  
  
3  
Einstufung 
  
3.1  
Hinsichtlich der Anforderungen nach Nummer 2 sind zur Einstufung eines Grundwasserkörpers die 
Ergebnisse der Überwachung aller Messstellen dieses Grundwasserkörpers zu verwenden. 
  
3.2  
Zur Einstufung des chemischen Zustands sind von jeder Messstelle die Durchschnittswerte der 
Messungen der relevanten Schadstoffe sowie von Nitrat, Pflanzenschutzmitteln und Bioziden zu 
bilden. 
  
3.3  
Wenn die Anforderungen nach Nummer 2 erfüllt sind, ist der chemische Zustand des 
Grundwasserkörpers als gut einzustufen; wenn eine oder mehrere der Anforderungen nach Nummer 
2 nicht erfüllt sind, ist er als schlecht einzustufen.


